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Kindergrundsicherung: Verbesserungen
für Alleinerziehende nicht erkennbar

Berlin, 7. September 2023. Nach zähen Ringen um Finanzierung und konkrete
Ausgestaltung innerhalb der Ampel-Koalition hat das
Bundesfamilienministerium einen Gesetzentwurf zur Einführung einer
Kindergrundsicherung vorgelegt. „Der Referentenentwurf ist allenfalls ein
erster Schritt zu einer Kindergrundsicherung. In der Zusammenschau ist nicht
erkennbar, wo die viel gepriesenen Verbesserungen für Alleinerziehende liegen
sollen. Deshalb braucht es dringend Nachbesserungen“, kritisiert Myriam Gros,
stellvertretende Vorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter
Bundesverband e.V. (VAMV).
 
„Wir begrüßen sehr, dass Unterhalt und Unterhaltsvorschuss künftig zu 45
Prozent bei der Höhe des Zusatzbetrags zählen sollen, statt zu 100 Prozent wie
im Bürgergeld. Das ist wichtig, denn sonst hätte ausgerechnet die
Kindergrundsicherung für Kinder von Alleinerziehenden mit kleinen
Einkommen, die heute Kinderzuschlag erhalten, eine Verschlechterung
bedeutet. Allerdings wird für Einelternfamilien im SGB II diese Verbesserung
wieder aufgefressen. Denn der Teil des Kinderga-rantiebetrags, der nicht für
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die grundlegenden Bedarfe des Kindes verwendet werden muss, soll auf den
elterlichen Bedarf angerechnet werden.“

„Kindern von Alleinerziehenden, die heute Kinderzuschlag beziehen, drohen
sogar Verschlechterungen, wenn der Zusatzbetrag der Kindergrundsicherung
für Umgangstage gekürzt werden kann und Unterhalt ab 500 Euro den
Zusatzbetrag stärker reduziert, als es jetzt beim Kin-derzuschlag der Fall ist.
Wir lehnen außerdem ab, den Anspruch auf Unterhaltsvorschuss künftig für
alle Schulkinder an ein Mindesteinkommen der Alleinerziehenden von 600 Euro
zu knüpfen. Wir dringen darauf, dass der Deutsche Bundestag diese
Verschlechterungen zurücknimmt und im SGB II klarstellt, dass der
Kindergarantiebetrag nicht bei den Eltern angerechnet werden darf. Ansonsten
hat die Hälfte der Kinder in Armut rein gar nichts von der groß angekündigten
Kindergrundsicherung.“, so Myriam Gros weiter.

Mit der Einführung einer Kindergrundsicherung verbindet die Ampel-Koalition
das Ziel, Kinder aus der Armut zu holen. Öffentlich wurden zuletzt vor allem
immer wieder Verbesserungen für Kinder von Alleinerziehenden versprochen.
Alleinerziehende und ihre Kinder sind heute mit 42 Prozent überproportional
von Armut betroffen. Neben ungerechter Entlohnung in frauentypischen
Berufen sorgen fehlende passgenaue Kinderbetreuung und
familienunfreundliche Arbeitsbedingungen dafür, dass Alleinerziehende häufig
in der Teilzeitfalle stecken und mit ihren Kindern von kleinen Einkommen leben
müssen.

Die Stellungnahme des VAMV zum Referentenentwurf finden Sie hier.
 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) vertritt seit 1967
die Interessen der heute 2,6 Millionen Alleinerziehenden. Der VAMV fordert die
Anerkennung von Einelternfamilien als gleichberechtigte Lebensform und
entsprechende gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Er tritt für eine
verantwortungsvolle gemeinsame Elternschaft auch nach Trennung und
Scheidung ein.
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